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Amtliche Bekanntmachungen - Wahlbekanntmachungen

Bürgermeisterwahl 14.09.2025
Gemeinde Forst

Wähler/-innen 3.775 60,02 %

gültige Stimmen 3.769 99,84 %

Anzahl Prozent

Hajo Böser 1.747 46.35 %

Jochen Bender 994 26.37 %

Bernd Killinger 1.021 27.09 %

freie Zeile 7 0.19 %

15.09.2025, 10:21

 Hajo Böser    Jochen Bender   Bernd Killinger

Wahlberechtigte           6.290

Wähler/-innen       3.775  60,02 %

ungültige Stimmen  6  0,16 %

gültige Stimmen      3.769  99,84 % 

    Anzahl   Prozent 

Hajo Böser       1.747  46,35 %

Jochen Bender       994  26,37 %

Bernd Killinger       1.021  27,09 %

freie Zeile        7   0,19 %

Die Wahlbeteiligung liegt bei: 60,02 %

Kein Kandidat hat die absolute Mehrheit erreicht. Es findet eine Stichwahl statt zwischen Hajo Böser und  
Bernd Killinger.

Bürgermeisterwahl 14.09.2025 
Gemeinde Forst 
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Gemeinde Forst 
Landkreis Karlsruhe 
 
 

gIIHQWOLFKH�%HNDQQWPDFKXQJ�]XU�'XUFKI�KUXQJ�GHU�6WLFKZDKO�]XU�
:DKO�GHV�%�UJHUPHLVWHUV�DP������������
Zur Durchführung der Stichwahl zur Wahl des Bürgermeisters wird bekannt gemacht: 
 

1. Weil niemand in der (ersten) Wahl am 14.09.2025 die erforderliche absolute Mehrheit der gültigen Stimmen erhalten hat, 
hat der Gemeindewahlausschuss in seiner Sitzung am – 14.09.2025 – im Rahmen der Ermittlung des Wahlergebnisses der 
ersten Wahl festgestellt, dass eine Stichwahl zwischen den zwei Personen durchzuführen ist, die bei dieser Wahl die höchs- 
ten Stimmenzahlen erhalten haben. Aufgrund der Vorschriften des § 45 Abs. 2 Satz 1 Gemeindeordnung und § 10a Abs. 1 
Kommunalwahlgesetz (KomWG) hat der Gemeindewahlausschuss in der oben genannten Sitzung dabei weiter festgestellt, 
dass folgende Personen an der Stichwahl teilnehmen:  

 Lfd. Nr. Familienname, Vornamen, Beruf oder Stand, Wohnort (Hauptwohnung)  

 1 Böser, Hajo, Diplom Finanzwirt (FH), 68794 Oberhausen-Rheinhausen 
 2 Killinger, Bernd, Bürgermeister, 76646 Bruchsal 
 'LH�6WLFKZDKO�ILQGHW�DP������������VWDWW����

2. Die :DKO]HLW dauert von 8:00 bis 18:00 Uhr. 

3. Die Gemeinde ist in 4 allgemeine Wahlbezirke eingeteilt.       
 

In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten bis spätestens zum 24.08.2025 bzw. sobald eine Stichwahl 
absehbar war, zugesandt worden sind, sind der Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem der/die Wahlberech- 
tigte wählen kann. 

�
4. *HZlKOW�ZLUG�PLW�DPWOLFKHQ�6WLPP]HWWHOQ� Der Stimmzettel enthält die Namen der beiden Bewerber, die vom Gemeinde- 

wahlausschuss als Teilnehmer an der Stichwahl ermittelt und festgestellt worden sind (vgl. Nr. 1).  
 
5. -HGHU�:lKOHU�KDW�HLQH�6WLPPH� Er gibt seine Stimme in der Weise ab, dass er auf dem Stimmzettel 

 

 den Bewerber, dem er seine Stimme geben will, mit einem Kreuz hinter dem vorgedruckten Namen oder auf sonst 
������������������������������������������������������;�����������������s anderen Namens genügt jedoch nicht.  

 Der Wähler kann nur einen der auf dem Stimmzettel vorgedruckten Bewerber wählen. 
 Wenn eine andere Person durch Eintragung des Namens auf dem Stimmzettel als gewählt gekennzeichnet ist, ist die 

Stimme ungültig. 
 
6. -HGHU Wähler kann – außer in den unter Nr. 7 genannten Fällen – nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks wählen, in dessen 

Wählerverzeichnis er eingetragen ist. Der Wahlraum ist in der Wahlbenachrichtigung angegeben. 
 

Die Wähler haben ihre Wahlbenachrichtigung und ihren amtlichen Personalausweis, Unionsbürger einen gültigen Identitäts- 
ausweis, oder Reisepass zur Wahl mitzubringen. 
 

Jeder Wähler erhält beim Betreten des Wahlraums den amtlichen Stimmzettel ausgehändigt. Der Stimmzettel muss vom 
Wähler in einer Wahlkabine des Wahlraums oder in einem besonderen Nebenraum gekennzeichnet und dort in der Weise 
gefaltet werden, dass seine Stimmabgabe nicht erkennbar ist. In der Wahlkabine darf nicht fotografiert oder gefilmt werden. 

 
7. Wer einen �:DKOVFKHLQ hat, kann an der Wahl  

a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk der Gemeinde  
oder  
b) durch Briefwahl 
teilnehmen.  
Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich vom Bürgermeisteramt einen amtlichen Stimmzettel, einen amtlichen Stimm- 
zettelumschlag sowie einen amtlichen Wahlbriefumschlag beschaffen und seinen Wahlbrief mit dem Stimmzettel (im ver- 
schlossenen Stimmzettelumschlag) und dem unterschriebenen Wahlschein so rechtzeitig der auf dem Wahlbriefumschlag 
angegebenen Stelle übersenden, dass er dort spätestens am Wahltag bis 18:00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann auch bei 
der angegebenen Stelle abgegeben werden. Der Wahlschein enthält außerdem auf der Rückseite nähere Hinweise darüber, 
wie durch Briefwahl gewählt wird.  
 

8. Es wird besonders darauf hingewiesen, dass die Stimmabgabe ungültig ist, wenn der Stimmzettel beleidigende oder auf die 
Person des Wählers hinweisende Zusätze oder nicht nur gegen einzelne Bewerber gerichtete Vorbehalte enthält.    
Bei Briefwahl gilt dies außerdem, wenn sich im Stimmzettelumschlag eine derartige Äußerung befindet sowie bei jeder 
Kennzeichnung des Stimmzettelumschlags. 

 

9. Der �:DKOEHUHFKWLJWH kann seine Stimme �QXU�HLQPDO�XQG�QXU�SHUV|QOLFK abgeben. Eine Ausübung des Wahlrechts durch 
einen Vertreter anstelle des Wahlberechtigten ist unzulässig (§ 19 Abs. 1 KomWG). 

 Wahlberechtigte, die des Lesens oder Schreibens unkundig oder wegen einer Behinderung an der Abgabe ihrer Stimme 
gehindert sind, können sich hierzu der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei 
der Kundgabe einer von dem Wahlberechtigten selbst getroffenen und geäußerten Wahlentscheidung beschränkt (zulässige 
Assistenz). Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte Willens- 
bildung oder Entscheidung der Wahlberechtigten ersetzt oder verändert oder wenn ein Interessenkonflikt der Hilfsperson 
besteht. Außerdem ist die Hilfsperson zur Geheimhaltung der Kenntnisse verpflichtet, die sie durch die Hilfeleistung erlangt 
hat.  

 

 
 Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird mit Frei- 

heitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Unbefugt wählt auch, wer im Rahmen zulässiger Assistenz ent- 
gegen der Wahlentscheidung des Wahlberechtigten oder ohne eine geäußerte Wahlentscheidung des Wahlberechtigten 
eine Stimme abgibt. Der Versuch ist strafbar (§ 107a Abs. 1 und 3 des Strafgesetzbuchs).  

 
10. Die �:DKOKDQGOXQJ sowie die anschließende (UPLWWOXQJ�XQG�)HVWVWHOOXQJ�GHV�:DKOHUJHEQLVVHV sind �|IIHQWOLFK� Jeder- 

mann hat Zutritt, soweit das ohne Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts möglich ist. 
 
 
 
Bürgermeisteramt Forst, den 15.09.2025 
 
 
Killinger 
Bürgermeister 
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Schulweg beachten!

Wir weisen auf die Benutzung des empfohlenen Schulweges 
zur Lußhardtschule hin. 
Kinder, die aus Richtung Bruchsaler Straße kommen, können 
am Pfarrhaus entlang und dann auf dem Gehweg an der Wei- 
herer Straße bis zur Ubstadter Straße laufen. Dort kann auf 
dem Zebrastreifen die Weiherer Straße überquert werden. – 
Denkbar ist auch ein Überqueren der Bruchsaler Straße an 
der Fußgängerampel in Höhe Josefstraße –. Dann können 
die Kinder weiter bis zur Kirche laufen und die Fahrbahn am 
dort markierten Überweg queren. Der Weg führt danach vor 
dem Kirchplatz nach links weiter bis zum Schulweg neben 
der Bäckerei Böser. Auch bei der Fußgängerampel in Höhe 
Jahnstraße, kann die Kirchstraße überquert werden. 
Kinder aus Richtung Hambrücker Straße sollten zur Wiesen- 
straße laufen, wo sie die Fahrbahn an der Fußgängerampel 
in Höhe des Gartenweges überqueren können. Von dort ge- 
langen sie über den Kirchenweg weiter bis zur Kirche und 
können dann – wie vorstehend beschrieben – die Straße 
überqueren. 
Autofahrer werden gebeten, ihre Geschwindigkeit anzu- 
passen und auf die Schulkinder zu achten, damit mög- 
lichst keine Unfälle passieren. 
Die Eltern bitten wir, ihre Kinder auf die Einhaltung der be- 
schriebenen Wege hinzuweisen.

Der Test in Forst war bis auf einen kleineren Defekt der Anlage im 
Jägerhaus erfolgreich, ein Verstärker der Anlage muss getauscht 
werden. Damit ist die Gemeinde für hoffentlich nie eintretende 
Gefahrensituationen gut gerüstet.

 
Lars Huber, Amt für Katastrophenschutz, Bürgermeister Bernd Killin- 
ger und Bauamtsleiter Frank Dochat vor der Schaltzentrale im Dach- 
geschoss des Rathauses Foto: Presse Forst

 
Der Schall der Sirenen reicht über das ganze Gemeindegebiet  
 Foto: Bauamt Forst

Heidesee wieder ganz vorne als „Lieblingssee“

Der Heidesee landete 2025 bei 
der Abstimmung der Online- 
Plattform „Seen.de“ in der Ka- 
tegorie „Lieblingssee“ erneut 
landesweit auf Platz zwei, di- 
rekt hinter dem Bodensee. 
Platz drei belegte der Schluch- 

see. Zur Auswahl standen bei der Abstimmung der Online-Platt- 
form Seen.de bundesweit mehr als 2000 Seen. Mehr als 340.000 
Mal klickten Menschen auf ihren persönlichen Lieblingssee. Be- 
sonders als Badespaß-Destination für die ganze Familie bekam 
der Freizeitpark viel Lob und schafft trotzdem die Gratwanderung 
zwischen Badespaß und Naturschutz.
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Die Gemeinde Forst (ca. 8.000 Einwohner) sucht einen

Auszubildenden zum Verwaltungsfachangestellten 
(m/w/d) – 

Start 01.09.2026 
In der dreijährigen Ausbildungszeit zum Verwaltungsfachan- 
gestellten (m/w/d) sind die Auszubildenden in allen Ämtern 
der Gemeinde Forst eingesetzt und werden an die unter- 
schiedlichen Aufgabenbereiche herangeführt. Neben allge- 
meinen Verwaltungsaufgaben erwerben sie Kenntnisse über 
den Aufbau und die Organisation der Verwaltung, den Um- 
gang mit Rechts- und Verwaltungsvorschriften, sie planen 
und organisieren, erteilen Auskünfte und sind Ansprechpart- 
ner für Bürgerinnen und Bürger. 
Die Ausbildung findet im dualen System statt, d. h. neben 
der praktischen Ausbildung im Rathaus besuchen die Auszu- 
bildenden die Friedrich-List-Schule in Karlsruhe (Blockunter- 
richt). Gegen Ende des 3. Ausbildungsjahres findet ein 3-mo- 
natiger Vorbereitungslehrgang auf die Abschlussprüfung an 
der Verwaltungsschule des Gemeindetages Baden-Württem- 
berg in Karlsruhe statt.
Ihre Aufgabenschwerpunkte
• allgemeine Büro- und Verwaltungsarbeiten
• je nach Ausbildungseinsatz (Hauptamt, Bauamt, Rech- 

nungsamt) werden fachspezifische Inhalte vermittelt
• Anwendung verschiedener Rechts- und Verwaltungsvor- 

schriften sowie Gesetze
• Bearbeitung von Vorgängen unter Einsatz der gängigen 

Office-Anwendungen
Ihr Profil
• guter Haupt-, Werkrealschul- bzw. Realschulabschluss
• Kommunikationsfähigkeit, Teamfähigkeit und Organisati- 

onsstärke
• Verantwortungsbewusstsein und Engagement
• sorgfältige Arbeitsweise
• Interesse an der öffentlichen Verwaltung
Wir bieten
• ein vielseitiges, anspruchsvolles und abwechslungsreiches 

Aufgabengebiet
• Bezahlung nach den Vorschriften des Tarifvertrages für 

Auszubildende des öffentlichen Dienstes (inkl. jährlichem 
Lernmittelzuschuss)

• 30 Urlaubstage pro Jahr sowie Prüfungsurlaub
Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung 
bis zum 30.09.2025. 
Bei Fragen kontaktieren Sie uns gerne: 
Personalamt, 07251 780-105 oder -155, 
personalamt@forst-baden.de

Neue Brennholzlagerplätze im Gewann 
Allmend ab sofort verpachtbar
Aktuell besteht wieder die Möglichkeit, Holzlagerplätze gegen- 
über der Einfahrt zum Heidesee zu pachten. 
Interessierte Forster Bürgerinnen und Bürger können sich an die 
Gemeinde Forst wenden. 
Ihre Ansprechpartnerin Frau Rönnfeldt ist erreichbar unter der 
E-Mail-Adresse roennfeldt@forst-baden.de oder telefonisch 
unter 07251-780-110. 
Ihre Gemeinde

Verschenkbörse

Fliegengitter, weiß, 120 x 170 cm 
Tel. 0160/3516831

Fundamt

Es wurden folgende Gegenstände abgegeben:
• Autoschlüssel
• Sonnenbrille (Kirmes)
• Einzelner AirPod
• Jugendfahrrad (Königsberger Str.)
• Jugendfahrrad (B35)
• Schlüssel (Heidesee)
• 2 Brillen (Heidesee)
• Handy (Heidesee)
• Fitnessuhr (Heidesee)
• Geldbörse mit ausländischen Dokumenten
• Kette mit Ring
• Schlüsselbund (Feldweg) 
Wenn Sie Fragen zu den eingegangenen Fundsachen haben, 
wenden Sie sich bitte an das Bürgerbüro unter Tel. 780-200.

Interessant  
und wissenswert

ApothekenbereitschaftsdienstApothekenbereitschaftsdienst

Donnerstag, 18.09.2025 
Altenbürg-Apotheke OHG, Karlsdorf, Bahnhofstr. 6, Telefon 94 81 90
Freitag, 19.09.2025 
Stadt-Apotheke, Bruchsal, Kaiserstr. 95, Telefon 24 84
Samstag, 20.09.2025 
Damian-Apotheke, Bruchsal, Schönbornstr. 14, Telefon 22 28
Sonntag, 21.09.2025 
Apotheke am Bahnhof Graben-Neudorf, Bahnhofsring 2,  
Telefon 07255 / 7 60 40
Montag, 22.09.2025 
Kur-Apotheke im Ärztehaus, Kraichgaustr. 13, Bad Schönborn,  
Telefon 07253 / 8 02 29 37
Dienstag, 23.09.2025 
Brunnen-Apotheke Unteröwisheim, Friedrichstr. 98,   
Telefon 07251 / 96 16 96
Mittwoch, 24.09.2025 
Storchen-Apotheke, Ubstadt, Obere Str. 1, Telefon 96 14 76
Donnerstag, 25.09.2025 
Damian-Apotheke, Bruchsal, Schönbornstr. 14, Telefon 22 28

Ärztliche BereitschaftsdienstÄrztliche Bereitschaftsdienst

Am Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag von 19 bis 22 Uhr, 
Mittwoch von 13 bis 22 Uhr, Samstag, Sonntag, Feiertage von 10 
bis 22 Uhr geöffnet. Der Ärztliche Bereitschaftsdienst ist rund um 
die Uhr unter Tel. 116117 (Bruchsal) erreichbar. Die Praxisräume 
befinden sich in den Räumen der Fürst-Stirum-Klinik, Bruchsal 
(Gutleutstraße 1-14). Für Notfälle wählen Sie die 112. 
Montag bis Freitag 9 bis 19 Uhr: docdirekt – Kostenfreie Online- 
sprechstunde von niedergelassenen Haus- und Kinderärzten, nur 
für gesetzlich Versicherte unter 0711-96589700 oder docdirekt.de. 
Den zahnärztlichen Bereitschaftsdienst erreichen Sie unter 
0761/12012000.

ABC-Schützen 
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$P� 30.09.2025� ZLUG� GHU� 9HUVLFKHUWHQEHUDWHU� GHU�
'59�� %HUQG� 'lVFKQHU�� YRQ� ������ –� ������ 8KU� HLQHQ�
Beratungstermin im „Familienzentrum im Jägerhaus“ 
DQELHWHQ��

7HUPLQYHUHLQEDUXQJ� PLW� +HUUQ� 'lVFKQHU� ELWWH� XQWHU� 7HO������ ��������
�
�
6SLHOHQDFKPLWWDJ� I�U� GLH� *HQHUDWLRQ� ����
'RQQHUVWDJ�� �����.2025� DE� ������ 8KU��
LP� )DPLOLHQ]HQWUXP� LP� -lJHUKDXV���
�
�
�

'HU� 3IOHJHVW�W]SXQNW� /DQGNUHLV� .DUOVUXKH� 6WDQGRUW�
%UXFKVDO� ELHWHW� LP� )DPLOLHQ]HQWUXP� LP� -lJHUKDXV� MHGHQ�
]ZHLWHQ� 'LHQVWDJ� YRQ� ����� 8KU� ELV� ������ 8KU�
$X�HQVSUHFKVWXQGHQ� DQ�� 8P� :DUWH]HLWHQ� ]X� YHUPHLGHQ�
N|QQHQ� 6LH� JHUQH� XQWHU� 7HO�� ����� ��������� HLQHQ� 7HUPLQ�
YHUHLQEDUHQ��

E�0DLO��SIOHJHVWXHW]SXQNW�EUXFKVDO#ODQGUDWVDPW�NDUOVUXKH�GH�
�
�
�

�
�
�

$P� 30.09.2025 �ZLUG�GHU�9HUVLFKHUWHQEHUDWHU�GHU�
'59��%HUQG�'lVFKQHU��YRQ������� – �������8KU�HLQHQ�
Beratungstermin im „Familienzentrum im Jägerhaus“ 
DQELHWHQ��

7HUPLQYHUHLQEDUXQJ�PLW�+HUUQ�'lVFKQHU�ELWWH�XQWHU�7HO��������������
�
�
6SLHOHQDFKPLWWDJ�I�U�GLH�*HQHUDWLRQ�����
'RQQHUVWDJ������� .2025 �DE�������8KU��
LP�)DPLOLHQ]HQWUXP�LP�-lJHUKDXV���
�
�
�

'HU�3IOHJHVW�W]SXQNW�/DQGNUHLV�.DUOVUXKH�6WDQGRUW�
%UXFKVDO�ELHWHW�LP�)DPLOLHQ]HQWUXP�LP�-lJHUKDXV�MHGHQ�
]ZHLWHQ�'LHQVWDJ�YRQ������8KU�ELV�������8KU�
$X�HQVSUHFKVWXQGHQ�DQ��8P�:DUWH]HLWHQ�]X�YHUPHLGHQ�
N|QQHQ�6LH�JHUQH�XQWHU�7HO����������������HLQHQ�7HUPLQ�
YHUHLQEDUHQ��

E �0DLO��SIOHJHVWXHW]SXQNW�EUXFKVDO#ODQGUDWVDPW�NDUOVUXKH�GH�
�
�
� Deutsch �8NUDLQLVFKHU�.LQGHUNOXE�
�

�
�
:LU�ODGHQ�.LQGHU�LP�*UXQGVFKXODOWHU�HLQ��GLH�GHXWVFKH�6SUDFKH�NUHDWLY�EHVVHU�
NHQQHQ�]X�OHUQHQ�XQG�QHXH�)UHXQGH�]X�ILQGHQ��
(V�ZDUWHQ�DXI�HXFK�MHGH�0HQJH�6SLHOH��3X]]OH�XQG�0DOVWLIWH��*DQ]�YLHOH�%�FKHU�LQ�
XNUDLQLVFKHU�XQG�GHXWVFKHU�6SUDFKH�ZROOHQ�JHOHVHQ�RGHU�YRUJHOHVHQ�ZHUGHQ��
:LU�WUHIIHQ�XQV�MHGHQ�0LWWZRFK�XP�������8KU�XQG�MHGHQ�)UHLWDJ�XP�������8KU�LP�
)DPLOLHQ]HQWUXP�LP�-lJHUKDXV��+XWWHQVWXEH��
.RPPW�YRUEHL��EULQJW�HXUH�)UHXQGH�PLW�XQG�KDEW�6SD���:LU�IUHXHQ�XQV�DXI�HXFK��
�
8QG�QRFK�HLQ�$QJHERW�YRP�.LQGHUNOXE��
(QJOLVFK�I�U�.LQGHU��
YRQ�������-DKUHQ��
ZDQQ��� MHGHQ�)UHLWDJ�YRQ�������8KU� – �������8KU��
ZR�� � +XWWHQVWXEH�LP�)DPLOLHQ]HQWUXP�LP�-lJHUKDXV��
'HU�8QWHUULFKW�LVW�NRVWHQORV��
L XVWLJH�6SLHOH� – �6LQJHQ�XQG�%HZHJXQJ� – �VSDQQHQGH�hEHUUDVFKXQJHQ�ZDUWHQ�DXI�
GLH�.LQGHU��
,QQD�IUHXW�VLFK�DXI�(XFK��
�

forju – Forster Jugendhaus

Die Bundeswehr im Jugendhaus 
Am Dienstagmorgen hörte man ein lautes, näherkommendes 
Fahrzeug. Punkt 0800 rückte die Bundeswehr im Jugendhaus 
ein. Es musste ja einiges für den Tag noch aufgebaut werden. Um 
10.00 Uhr folgten dann die ersten Kinder. Mit großen Augen ka- 
men sie auf das Gelände. Die Soldaten in ihren Uniformen waren 
schon ein außergewöhnlicher Anblick. Nach einer kurzen Begrü- 
ßung und einer schnellen Einweisung konnte der Spaß losgehen. 
Die Bundeswehr hatte eine Hüpfburg und Bubble Soccer-Bälle 
mitgebracht. Das Highlight waren allerdings die Fahrzeuge, die 

Tierärztlicher NotdienstTierärztlicher Notdienst

An Sonn- und Feiertagen ist bei einem Notfall die Tel.-Nr. 0 72 51/ 
44 14 41 anzurufen. Eine Bandansage informiert über den dienst- 
habenden Tierarzt.

WasserhärtegradWasserhärtegrad

WASSERHÄRTEGRAD: circa. 8,1 Grad dH

FundtiereFundtiere

Falls Sie Ihr Haustier vermissen oder Ihnen ein Tier zugelaufen 
ist, wenden Sie sich bitte an das Ordnungsamt im Rathaus, 
Tel.: 780–211. Außerhalb der Sprechzeiten des Ordnungsamtes 
wenden Sie sich bitte an das Tierheim Bruchsal, Kleines Feld 1 
(täglich von 10 bis 16 Uhr), Tel.: 2014. Außerhalb der genann- 
ten Öffnungszeiten des Tierheims können Sie die Bereitschafts- 
Handynummer 0177 / 2 00 42 89 anrufen, eine Nachricht an die 
E-Mail-Adresse: tierheim.bruchsal@web.de schreiben oder Sie 
kontaktieren das Polizeirevier Bruchsal, Tel.: 726-0.

AltersjubilareAltersjubilare

Wir gratulieren 
20.09.  Yannoula Tassoudi  75 Jahre 
21.09.  Gudrun Kärst  70 Jahre 
23.09.  Ingrid Helmling  70 Jahre 

Herzlichen Glückwunsch!

Familienzentrum im Jägerhaus

'DV�%�UR�LP�)DPLOLHQ]HQWUXP�LP�-lJHUKDXV�LVW�]ZHLPDO� 
Z|FKHQWOLFK��MHZHLOV�PRQWDJV�YRQ������� – �������8KU� 
XQG�GRQQHUVWDJV�YRQ������� – �������8KU��EHVHW]W�� 
*HUQH�N|QQHQ�6LH�PLW�5LWD�/DPSHUW�DXFK�HLQHQ� 
*HVSUlFKVWHUPLQ�XQWHU�7HOHIRQ��������������]X�HLQHP� 
DQGHUHQ�7HUPLQ�YHUHLQEDUHQ��MHGHU]HLW�DXFK��EHU�GLH��
E �0DLO��ODPSHUW#IRUVW�EDGHQ�GH�� 
� 
�

�
Treffpunkt: Jeden Dienstag, � 
Apotheke St. Barbara, 9.00Uhr �
'DV�$QJHERW�ZLUG�XQWHUVW�W]W�DXV�0LWWHOQ�GHU�JHVHW]OLFKHQ�
3IOHJHNDVVH�XQG�LVW�I�U�DOOH�7HLOQHKPHU�NRVWHQIUHL���
:HLWHUH�,QIRV�]XU�EHZHJWHQ�$SRWKHNH�HUKDOWHQ�6LH�EHL�
hEXQJVOHLWHULQ�3HWUD�%HOOHU��7HO���������������

� 
� 
Repair Café Forst e.V. � 

MITEINANDER FÜREINANDER – Gemeinsam für unsere Umwelt werden wir 
zusammen mit ihnen ihre defekten Teile reparieren und unsere versierten 
Schneiderinnen helfen mit, ihre Kleidung wieder tragbar zu machen. � 

Termin: Samstag, 20.09.2025 von 10.00 – 13.00 Uhr im Familienzentrum im 
Jägerhaus. � 

� 
&DIp�IUDQFRSKLOH�� 
(LQODGXQJ�]X�HLQHP�JHP�WOLFKHQ�$XVWDXVFK�I�U�,QWHUHVVLHUWH�DQ�)UDQNUHLFK�XQG� 
DOOHP��ZDV�GDPLW�]X�WXQ�KDW��)UDQ]|VLVFKNHQQWQLVVH�VLQG�QLFKW�]ZLQJHQG�HUIRUGHUOLFK�� 
1lFKVWHV�7UHIIHQ��6DPVWDJ��������������YRQ������� – �������8KU�LP�)DPLOLHQ]HQWUXP� 
LP�-lJHUKDXV��� 
� 
� 
.OHLGHUWDXVFKVWDQJH�LP�)DPLOLHQ]HQWUXP�LP�-lJHUKDXV�LVW�XPJH]RJHQ�� 
6LH�ILQGHQ�GLH�.OHLGHUWDXVFKVWDQJH�DE�VRIRUW�LP�1HEHQJHElXGH�GHV� 
-lJHUKDXVHV� 
Öff QXQJV]HLW��7lJOLFK�JH|IIQHW�YRQ�������8KU��������8KU� 
� 
�








